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IV: Erstmalige berufliche Ausbildung – bei Autismus-Spektrum-
Störung ist auch (Nischen-) Arbeitsmarkt zu berücksichtigen 

Mit Urteil vom 12.9.2022 (9C_131/2022) hält das Bundesgericht fest: Bei der Prüfung 
der Übernahme von behinderungsbedingten Mehrkosten im Rahmen einer erstmali-
gen beruflichen Ausbildung von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung ist 
nicht nur der breite Arbeitsmarkt massgebend, der grösstenteils nicht auf ihre Ein-
schränkungen und besonderen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Zu berücksichtigen ist 
auch der für sie existierende besondere (Nischen-) Arbeitsmarkt. Gemäss Bundesge-
richt ist es gerichtsnotorisch, dass Personen mit Autismus-Spektrum-Störung in be-
stimmten Bereichen des freien Arbeitsmarktes überaus gute Chancen hätten, sich 
beruflich zu etablieren. 

Gemäss Art. 16 Abs. 1 Invalidenversiche-
rungsgesetz (IVG) übernimmt die IV bei ei-
ner erstmaligen beruflichen Ausbildung die 
behinderungsbedingten Mehrkosten, sofern 
die Ausbildung den Fähigkeiten der versi-
cherten Person entspricht. Zu einer erstma-
ligen beruflichen Ausbildung im Sinne von 
Art. 16 Abs. 1 IVG zählt grundsätzlich auch 
der Besuch eines Gymnasiums.  
Als behinderungsbedingte Mehrkosten der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung nach 
Art. 16 Abs. 1 IVG gelten Aufwendungen, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Erreichung des geeigneten beruflichen 
Zieles stehen und bei einer einfachen und 
zweckmässigen Durchführung der Ausbil-
dung notwendigerweise entstehen. Dazu 
gehören unter anderem ein Schulgeld, die 
Kosten für Nachhilfeunterricht und Trans-
portkosten. Die erstmalige berufliche Aus-
bildung muss den in Art. 8 Abs. 1 Bst. a IVG 

umschriebenen Anforderungen der Verhält-
nismässigkeit genügen. Dies bedeutet unter 
anderem, dass die Ausbildung – im Verhält-
nis zum angestrebten Eingliederungsziel – 
sachlich, zeitlich, finanziell und persönlich 
angemessen sein muss. 
IV-Stelle erachtet gymnasialen Weg als 
ungeeignet 
Der 2004 geborene A. lebt mit einer Autis-
mus-Spektrum-Störung und ist beim Be-
such eines Gymnasiums unbestrittener-
massen gesundheitsbedingt auf den Rah-
men einer Privatschule angewiesen. Den 
Antrag auf Übernahme der aufgrund des 
privaten Gymnasiums entstandenen behin-
derungsbedingten Mehrkosten lehnte die IV 
ab. 
Hiergegen gelangte A., vertreten durch In-
clusion Handicap, an das kantonale Versi-
cherungsgericht. Auch dieses lehnte die 
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Kostenübernahme ab und stütze den ableh-
nenden Entscheid der IV-Stelle. Dabei ver-
neinte das Gericht die Eignung von A., ei-
nen gymnasialen Lehrgang zu durchlaufen. 
Unter Hinweis auf die – notabene uneinheit-
lichen – jugendpsychiatrischen und neu-
ropsychologischen Beurteilungen kam das 
Gericht zum Schluss, dass durch den Ab-
schluss eines Hochschulstudiums und der 
dadurch bestehenden höheren beruflichen 
Qualifikation auch die Anforderungen an 
Mitarbeitende steigen würden. Dadurch 
werde die «Lücke» zu gleich ausgebildeten 
Mitarbeitenden ohne vergleichbare gesund-
heitliche Einschränkungen verhältnismäs-
sig grösser. Dies führe sodann dazu, dass 
die Anstellungschancen von A. schwänden. 
Somit sei der Entscheid der IV-Stelle, wo-
nach A. nicht ein Gymnasium besuchen, 
sondern eine Berufslehre absolvieren solle, 
korrekt erfolgt. 
Gegen den Entscheid des kantonalen Ver-
sicherungsgerichts erhob A, weiterhin ver-
treten durch Inclusion Handicap, eine Be-
schwerde an das Bundesgericht.  
Gute Arbeitsmarktchancen für Personen 
mit Autismus-Spektrum-Störung 
In seinem Urteil vom 12.9.2022 (9C_131/ 
2022) hiess das Bundesgericht die Be-
schwerde von A. dahingehend gut, dass die 
Angelegenheit an die IV-Stelle zurückge-
wiesen wird, damit diese die Anspruchsvo-
raussetzungen nochmals neu abklärt.  
Vorab stellte das Bundesgericht klar, dass 
nicht entscheidend sei, ob A. später ein 
Hochschulstudium absolvieren könne, denn 
beim Besuch des privaten Gymnasiums 
gehe es vorderhand einzig um den Mittel-
schulabschluss. Da der Mittelschulab-
schluss auch Grundlage für andere Bil-
dungsgänge sei, gehe es vorliegend nur um 
die Eignung von A. für das Gymnasium. 
Für die Beurteilung, ob A. den Mittelschul-
abschluss schaffen könne, seien entgegen 

der IV-Stelle und des kantonalen Versiche-
rungsgerichts aber nicht nur die medizini-
schen Berichte, sondern vielmehr auch die 
vorliegenden Ausführungen der Lehrperso-
nen zu berücksichtigen. Zudem sei für die 
Frage, ob A. auf dem Niveau der Maturität 
(oder eines Hochschulstudiums) später im 
ersten Arbeitsmarkt Fuss fassen könne, 
nicht der breite Arbeitsmarkt massgebend, 
der grösstenteils nicht auf die Einschrän-
kungen und besonderen Bedürfnisse von 
Menschen mit einer Autismus-Spektrum-
Störung ausgerichtet ist. Massgebend sei 
vielmehr der existierende besondere (Ni-
schen-) Arbeitsmarkt für Menschen mit Au-
tismus-Spektrum-Störung. So sei es ge-
richtsnotorisch, dass Personen mit Autis-
mus-Spektrum-Störung in bestimmten Be-
reichen des freien Arbeitsmarktes überaus 
gute Chancen hätten, sich beruflich zu etab-
lieren. Dabei verwies das Bundesgericht auf 
die Homepage der ETH Zürich, wo Einsatz-
möglichkeiten für Menschen mit Störungen 
aus dem Autismus-Spektrum aufgezeigt 
würden. Zudem würden sie als gut konzent-
rationsfähig, logisch denkend, analysefer-
tig, gründlich und zuverlässig gelten. 
Gemäss Bundesgericht durfte die IV-Stelle 
den Anspruch von A. auf Übernahme der 
behinderungsbedingten Mehrkosten in der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung nicht 
gestützt auf die uneinheitlichen medizini-
schen Beurteilungen und unter Ausseracht-
lassung der Ausführungen der Lehrperso-
nen ablehnen und davon ausgehen, dass 
eine Tätigkeit auf Maturitäts- oder Hoch-
schulstufe für A. kaum möglich sei. Die IV-
Stelle muss die Eingliederungswirksamkeit 
der in Frage kommenden Ausbildungen nun 
anhand sämtlicher Aktenstücke, gegebe-
nenfalls nach Ergänzung der medizinischen 
Beurteilungen sowie unter Berücksichti-
gung eines möglichen (Nischen-) Arbeits-
marktes für Personen mit einer Autismus-
Spektrum-Störung erneut abklären. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_131/2022&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza://12-09-2022-9C_131-2022&number_of_ranks=132
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_131/2022&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza://12-09-2022-9C_131-2022&number_of_ranks=132
https://ethz.ch/studierende/de/karriere/Startseite_CareerCenter/Autismus_Asperger.html#:~:text=Menschen%20im%20Autismusspektrum%20verf%C3%BCgen%20%C3%BCber,Mathematik%20oder%20Informatik%20empfohlen,%20z.
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Spezifische Fähigkeiten sowie 
schulische und soziale Entwicklung 
sind zu berücksichtigen 
Ein erfreulicher Entscheid, welcher bei der 
Prüfung der Unterstützung bei der erstmali-
gen beruflichen Ausbildung eine umfas-
sende Abklärung verlangt. So sind nicht nur 
medizinische Beurteilungen massgebend, 
sondern auch die schulische und soziale 

Entwicklung des Betroffenen. Bei Men-
schen mit einer Autismus-Spektrum-Stö-
rung ist zudem zu berücksichtigen, dass sie 
aufgrund ihrer spezifischen Fähigkeiten, 
wie z.B. gute Konzentrationsfähigkeit, logi-
sches Denken, Analysefertigkeit, Gründlich-
keit und Zuverlässigkeit, überaus gute 
Chancen haben, sich im Arbeitsmarkt zu 
etablieren.  

Impressum 
Autorin: Anna Willi, Rechtsanwältin, Abteilung Sozialversicherungen Inclusion Handicap 
Herausgeber: Inclusion Handicap⏐Mühlemattstrasse 14a⏐3007 Bern  
 Tel.: 031 370 08 30⏐info@inclusion-handicap.ch⏐www.inclusion-handicap.ch 

 Alle Ausgaben «Handicap und Recht»: Chronologisches Archiv⏐Stichwortsuche 

mailto:info@inclusion-handicap.ch
https://www.inclusion-handicap.ch/
https://www.inclusion-handicap.ch/de/recht/publikationen/handicap-und-recht-137.html
https://www.inclusion-handicap.ch/de/recht/publikationen/handicap-und-recht/stichwortsuche-handicap-und-recht-262.html

	HANDICAP UND RECHT 
	IV: Erstmalige berufliche Ausbildung – bei Autismus-Spektrum-Störung ist auch (Nischen-) Arbeitsmarkt zu berücksichtigen 
	Spezifische Fähigkeiten sowie schulische und soziale Entwicklung sind zu berücksichtigen 
	Impressum 


